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Beteiligungsertragsbefreiung für Betriebstätten - DBA Liechtenstein 

Im Rahmen eines Konsultationsverfahrens mit Liechtenstein wurde Gegenseitigkeit 
hinsichtlich der Anwendung der Beteiligungsertragsbefreiung für Betriebstätten erklärt. 

 

Im Rahmen eines gemäß Artikel 25 DBA Liechtenstein, BGBl. Nr. 24/1971, durchgeführten 

Konsultationsverfahrens wurde seitens der liechtensteinischen Steuerverwaltung die 

Bereitschaft bekundet, österreichische Unternehmen, die in Liechtenstein durch 

Betriebstätten tätig sind und im Betriebstättenvermögen Anteile an liechtensteinischen 

Kapitalgesellschaften halten, hinsichtlich der Gewinnausschüttung auf der Basis der 

Gegenseitigkeit von der liechtensteinischen Coupons-/Ertragsbesteuerung frei zu stellen.  

Im Hinblick auf die solcherart bekundete Gegenseitigkeit bestehen keine Bedenken, 

liechtensteinischen Unternehmen auf der Grundlage des 

Betriebstättendiskriminierungsverbotes des Artikels 24 Absatz 3 DBA Liechtenstein die 

Beteiligungsertragsbefreiung des § 10 KStG 1988 hinsichtlich jener Kapitalerträge, die einer 

im Inland unterhaltenen Betriebstätte des liechtensteinischen Unternehmens aus 

Beteiligungen dieses Unternehmens an österreichischen Kapitalgesellschaften zuzurechnen 

sind, zu gewähren. 

 

Bundesministerium für Finanzen, 16. April 2008 

 


